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Personalrecht, Art. 71e lit. a VRP. Mit der sofortigen - vorsorglichen -
Entbindung des Beschwerdefiihrers von der Leitung des Instituts und der
Verpflichtung, von jeglichen Handlungen, die das Institut verpflich-ten,
abzusehen und der neu mit der Leitung betrauten Person samtliche
Unterlagen und Gegenstéande, die mit der Tatigkeit als Institutsleiter
zusammenhangen, zu libergeben, hat der Universitatsrat eine Massnahme
personalrechtlicher Natur getroffen. Sie ist der Beschwerde an das
Verwaltungsgericht nicht zuganglich. Hinsichtlich der Einsetzung eines
neuen Institutsleiters fehlt es dem Beschwerdefiihrer an einem
schutzwiirdigen Interesse. Die Verpflichtung des Beschwerdefiihrers, dem
neuen Leiter samtliche Unter-lagen und Gegenstande zu iibergeben, die
einen Zusammenhang mit der Tatigkeit als Institutsleiter aufweisen, ist Teil
seiner Pflichten als Arbeitnehmer. Solche Anordnungen ergehen auch im
o6ffentlichen Recht nicht in der Form einer Verfiigung. Die
Verwaltungsgerichtsprasidentin tritt auf die Beschwerde nicht ein.
(Verwaltungsgericht, B 2023/119).

Entscheid vom 29. Juni 2023
Besetzung
Abteilungsprasidentin Lendfers
Verfahrensbeteiligte

A.

Beschwerdefiihrer,
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vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. HSG Marcel Aebischer, Kiing Rechtsanwalte,
Haldenstrasse 10, 9200 Gossau SG,

gegen

Universitatsrat der Universitat St. Gallen, Dufourstrasse 50,
9000 St. Gallen,

Vorinstanz,

vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Felix Uhimann, Wenger Plattner,
Aeschenvorstadt 55, 4010 Basel,

Gegenstand

Vorsorglicher Entzug Institutsleitung

Das Verwaltungsgericht stellt fest:

A.

A.__ ist ordentlicher Professor an der Universitat St. Gallen und Direktor eine ihr
angegliederten Instituts. Er ist zudem Gesellschafter und Geschéftsfihrer der C.___
GmbH (vgl. Internet Information aus den kantonalen Handelsregistern Thurgau und St.
Gallen).

Zur Abklarung verschiedener in den Medien gegen die Institutsflihrung erhobener
Vorwirfe betreffend unklarer Geschaftsgebaren, Abhangigkeiten und Abzweigens von
Forschungsgeldern an das Privatunternehmen von A.___ dokumentierte der Prasident
des Universitatsrates am 20. Oktober 2022 den Beginn einer
Administrativuntersuchung. Der Rektor er6ffnete gleichentags im Auftrag des
Universitatsrates ein Administrativverfahren und beauftragte eine "Prifgruppe" mit der
Untersuchung der Vorwirfe. Am 9. Januar 2023 verfligte der Prasident des
Universitatsrates die Freistellung von A.___ verbunden mit dem Verbot,
Rechtshandlungen jedweder Art im Namen der Universitat St. Gallen vorzunehmen, der
Abgabe aller Schliissel zu den Raumlichkeiten, der technischen Sperre der Zugriffe auf
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"die Systeme" der Universitat und ein Rayonverbot betreffend das zentrale
Institutsgebdude an der D.___-strasse 0001, 9000 St. Gallen. Am 20. Februar 2023
widerrief er die Massnahmen.

B.

Am 2. Mai 2023 erstattete die "Prufgruppe" den Schlussbericht zu den Vorkommnissen
am Institut. Gestitzt auf die Ergebnisse der Untersuchung beschloss der
Universitatsrat am 5. Juni 2023, die Leitung des Instituts A.__ per sofort zu entziehen
(Ziffer 3 des Dispositivs) und sie mit allen Rechten, insbesondere auch einem
Weisungsrecht, und Pflichten in die alleinige Verantwortung von E.___ zu Ubertragen
(Ziffer 4 des Dispositivs). A.__ wurde verpflichtet, sémtliche Unterlagen und
Gegenstande, die einen Zusammenhang mit der Tatigkeit als Institutsleiter aufweisen,
an E.__zu Ubergeben und von jeglichen das Institut verpflichtenden Handlungen
abzusehen (Ziffer 5 des Dispositivs). Die operative Umsetzung wurde dem Rektor
"resp." dem Rektorat Ubertragen (Ziffer 6 des Dispositivs). Gleichzeitig erhielt A.__
Gelegenheit, innert dreissig Tagen zum Schlussbericht vom 2. Mai 2023 Stellung zu
nehmen (Ziffern 1 und 2 des Dispositivs). Auf die Erhebung von Kosten wurde
verzichtet (Ziffer 7 des Dispositivs). Der Beschluss enthielt keine
Rechtsmittelbelehrung.

C.

A.__ (Beschwerdefuhrer) erhob gegen den Beschluss des Universitatsrates (Vorinstanz)
vom 5. Juni 2023 mit Eingabe seines Rechtsvertreters vom 12. Juni 2023 Beschwerde
beim Verwaltungsgericht mit dem Rechtsbegehren, die Ziffern 3-6 des angefochtenen
Entscheides seien unter Kosten- und Entschadigungsfolge (zuztiglich Mehrwertsteuer)
vollumféanglich aufzuheben.

Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 22. Juni 2023 (Eingang: 26. Juni
2023), unter Kosten- und Entschadigungsfolge sei auf die Beschwerde nicht

einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen.

Auf die Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten zur Begriindung ihrer Antrage und die

Akten wird, soweit wesentlich, in den Erwagungen eingegangen.
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Das Verwaltungsgericht erwagt:

1.

Das Verwaltungsgericht beurteilt gemass Art. 59°'S Abs. 1 des Gesetzes (iber die
Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1, VRP) Beschwerden gegen Verfligungen und
Entscheide des Universitatsrates. Zur Beurteilung personalrechtlicher Klagen nach

Art. 79 und 80 des Personalgesetzes (sGS 143.1, PersG) ist gemass Art. 71e Ingress
und lit. a VRP die Verwaltungsrekurskommission zustandig. Zu kléaren sind deshalb die
Rechtsnatur des Beschlusses der Vorinstanz vom 5. Juni 2023 (dazu nachfolgend
Erwagung 2) und in der Folge die Zustandigkeit zur Beurteilung seiner Rechtméassigkeit
(dazu nachfolgend Erwégung 3). Ergénzend ist ein Hinweis zur Rlge der Verletzung
des rechtlichen Gehérs angebracht (dazu nachfolgend Erwégung 4).

2.

2.1.

Die Vorinstanz bezeichnet den Beschluss als "aufsichtsrechtlichen Entscheid" und
stitzt ihn auf Art. 83 Abs. 1 des Universitatsstatuts (sGS 217.15, US). Nach Art. 83
Abs. 1 US hat der Universitatsrat die Aufsicht Gber die Universitat (Satz 1); seine
Mitglieder nehmen ihre Aufsichtspflicht wahr, unter anderem durch Besuche von
Instituten und Forschungsstellen, Veranstaltungen und Prifungen (Satz 2). Der
Beschwerdeflihrer ist der Auffassung, die Leitung des Instituts kénne ihm nicht gestitzt
auf diese Rechtsgrundlage entzogen werden.

Der Rechtsvertreter der Vorinstanz bezeichnet die Anordnung in der Vernehmlassung
vom 22. Juni 2023 als "organisationsrechtliche Massnahme". Im Gegensatz zur
Verfligung, welche Rechte und Pflichten von Rechtssubjekten regle oder feststelle,
regle die interne oder organisatorische Anordnung Situationen innerhalb der
Verwaltung. Sie habe nicht die Normierung der Rechtslage eines Rechtssubjekts als
solche zum Gegenstand. Bei einer Anordnung, welche auf die Rechte und Pflichten
eines (6ffentlich-rechtlichen) Angestellten als Rechtssubjekt einwirke und
beispielsweise seine Entldhnung oder verschiedene Entschadigungen festlege oder
Disziplinarmassnahmen anordne, handle es sich um eine Verfiigung. Dagegen stelle
eine Anordnung, welche die Ausfihrung der ihm obliegenden Aufgaben an sich zum
Gegenstand habe, die mit dem Dienst verbundenen Pflichten regle und etwa die
Tétigkeit in einem Pflichtenheft umschreibe oder tUber die Art der Abwicklung eines
Geschéfts instruiere, einen internen organisatorischen Akt ohne Verfligungscharakter
dar. Vergleichbar mit der vorliegenden Anordnung sei etwa die Erstellung eines
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Funktionendiagramms beziehungsweise eines Organigramms. Solches Handeln sei
praxisgemass als organisatorische Anordnung zu qualifizieren, da es sich lediglich auf
die amtlich-betriebliche Stellung — das Betriebsverhaltnis — aller davon betroffenen
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beziehe. Ebenfalls als organisatorische
Anordnung ohne Verfligungscharakter sei etwa die Festlegung der Zusammensetzung
von Abteilungskonferenzen an der ETH durch deren Prasidenten qualifiziert worden.
Dem Beschwerdefiihrer stdnden seine Entldhnung, eine ausreichende Infrastruktur und
Assistierende als Direktor des Instituts weiterhin vollumfénglich zur Verfligung. Falls zu
einem spéateren Zeitpunkt Massnahmen ergriffen werden missten, die in diese Rechte
eingriffen, werde die Universitat diese auf dem Ublichen dienstrechtlichen Weg
erlassen.

2.2,

Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeflihrer — vorderhand ohne ihn anzuhéren — in Ziffer
3 des Dispositivs des angefochtenen Beschlusses die Leitung des Instituts per sofort
entzogen und ihn verpflichtet, von jeglichen Handlungen, die das Institut verpflichten,
abzusehen und der neu mit der Leitung betrauten Person samtliche Unterlagen und
Gegenstande, die mit der Tatigkeit als Institutsleiter zusammenhangen, zu Ubergeben.
Damit hat sie seine Rechte, die sich aus seiner arbeitsrechtlichen Stellung als
Institutsdirektor ergeben, beschnitten.

2.3.

Nach Art. 1 Abs. 1 und 2 des vom Universitatsrat gestutzt auf Art. 1 Abs. 2, Art. 5
Abs. 2 Ingress und lit. b sowie Art. 9 Abs. 1 Ingress und lit. b UG erlassenen
Personalreglements der Universitat St. Gallen (HSG) (sGS 217.32, Personalreglement)
gelten fUr die Arbeitsverhéltnisse des Lehrkdrpers, der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Universitatsverwaltung vorbehaltlich der besonderen personalrechtlichen
Bestimmungen des Universitdtsgesetzes und des Universitatsstatuts die Regeln des
Personalreglements.

Die Wahl der Leiter der wissenschaftlichen Institute obliegt dem Universitatsrat (Art. 9
Abs. 1 Ingress und lit. ¢ des Gesetzes Uber die Universitat St. Gallen; sGS 217.11, UG).
Das — vom Universitatsrat erlassene (Art. 9 Abs. 1 Ingress und lit. a UG) -
Universitatsstatut regelt entsprechend Art. 5 Abs. 1 Ingress und lit. ¢ UG Rechte und
Pflichten der Universitatsangehorigen. Die Anstellungsbedingungen der Dozierenden
sind gemass Art. 48 US im jeweiligen Wahlbeschluss festgelegt (Abs. 1 Satz 1); sie
richten sich nach den Regelungen im Universitatsstatut, sofern das vom Universitatsrat
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erlassene Personalreglement keine besonderen Vorschriften enthélt (vgl. Abs. 1 Satz 2
in Verbindung mit Abs. 3); im Ubrigen sind die Bestimmungen fiir das Staatspersonal
des Kantons St. Gallen anwendbar (Abs. 1 Satz 3). Das Dienstverhaltnis fir das weitere
Personal in Instituten und in der Verwaltung richtet sich, soweit das Universitatsstatut
und das Personalreglement nicht anderes bestimmen, geméass Art. 67 Abs. 3 und 4 US
ebenfalls nach den Bestimmungen flir das Staatspersonal des Kantons St. Gallen.

Gemass Art. 41 Ingress und lit. a des Personalreglements richtet sich die Anordnung
personalrechtlicher Massnahmen nach Art. 75-77 des Personalgesetzes (Satz 1), wobei
fur die Mitglieder des Rektorats und die Dozierenden gemass Art. 38 Abs. 1 Ingress
und lit. a US — ndmlich ordentliche, assoziierte und Assistenzprofessorinnen und -
professoren sowie stédndige Dozierende — der Universitatsrat zustandig ist (Satz 2 und
lit. a). Personalrechtliche Massnahmen kann die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber
gemass Art. 75 Abs. 1 des Personalgesetzes anordnen, wenn Leistung oder Verhalten
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters den Anforderungen nicht gentigt (lit. a) oder die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Pflichten aus dem Arbeitsverhaltnis verletzt (lit. b).
Neben der Freistellung und der — gegebenenfalls fristlosen — Klindigung fallt die
Zuweisung anderer Aufgaben mit Lohnkirzung in Betracht (Art. 76, insbesondere
Ingress und lit. a PersG).

Anstelle oder vor Anordnung einer personalrechtlichen Massnahme kann die
Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber gestitzt auf Art. 71 PersG die Mitarbeiterin oder
den Mitarbeiter ermahnen (lit. a) oder deren bzw. dessen Verhalten beanstanden (lit. b)
und — schriftlich — mit einer EinrAumung einer Bewé&hrungsfrist, Zuweisung von anderen
Aufgaben bei gleichem Lohn und/oder Androhung der Kiindigung des
Arbeitsverhéltnisses erganzen (Art. 72 PersG). Das Personalreglement enthélt zwar
keinen ausdrucklichen Verweis auf diese im Personalgesetz vorgesehene Zuweisung
anderer Aufgaben ohne Lohnkirzung. Inhaltlich fallen (im Rahmen der Zusténdigkeit
der Rektorin oder des Rektors nach Art. 38 des Personalreglements) ohne weiteres
auch die im Vergleich mit der personalrechtlichen Massnahme nach Art. 76 Ingress und
lit. a PersG milderen Massnahmen im Sinn von Art. 71 und 72 PersG in Betracht.

24,

Mit der sofortigen — vorsorglichen — Entbindung des Beschwerdeflhrers von der
Leitung des Instituts und der Verpflichtung, von jeglichen Handlungen, die das Institut
verpflichten, abzusehen und der neu mit der Leitung betrauten Person s&mtliche
Unterlagen und Gegensténde, die mit der Tatigkeit als Institutsleiter zusammenhéngen,
zu Ubergeben, hat die Vorinstanz eine Massnahme personalrechtlicher Natur getroffen.
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Ob es sich dabei um eine personalrechtliche Massnahme im Sinn von Art. 76 PersG —
namentlich eine (teilweise) Freistellung aus 6ffentlichen Interessen oder betrieblichen
Grinden (lit. b Ingress und Ziff. 2 oder 3) — oder eine Beanstandung im Sinn von Art. 71
Ingress und lit. b PersG erganzt mit einer Anpassung des Aufgabenbereichs bei
gleichem Lohn im Sinn von Art. 72 Abs. 1 Ingress und lit. b PersG handelt, kann mit
Blick auf das Ergebnis der Prifung der Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts
offenbleiben (dazu nachfolgend Erwagung 3).

Dass die Vorinstanz die Grundlage ihrer Anordnung im Aufsichtsrecht und nicht im
Dienstrecht gefunden hat, schadet — entgegen der Auffassung des Beschwerdeflihrers
- nicht. Weicht die Beschwerdeinstanz von der rechtlichen Wirdigung der Vorinstanz
ab, ist dem Beschwerdeflihrer nur ausnahmsweise vorgangig das rechtliche Gehér zu
gewéhren, wenn diese den Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem rechtlichen
Standpunkt zu begriinden beabsichtigt, die im bisherigen Verfahren nicht
herangezogen wurden, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit
deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen mussten (vgl. beispielsweise
BGer 6B_827/2010 vom 24. Januar 2011 E. 2.2.2 mit Hinweis auf BGE 123 | 63 E. 2d).
Die Vorinstanz begrindet die — vorsorgliche — Massnahme mit dem Ergebnis des
Schlussberichts der "Prifgruppe" vom 2. Mai 2023, der erhebliche Mangel in der
Instituts- und Personalflihrung zeige. Diese gravierenden Defizite wiirden verstarkt
durch ein Klima der Angst, welches am Institut anzutreffen sei. Das untersuchte
Verhalten des Beschwerdeflhrers misse in grossen Teilen als negativ gewurdigt
werden. Damit ist offensichtlich, dass die angeordnete Massnahme den Inhalt des
Dienstverhéltnisses des Beschwerdefiihrers mit der Universitat betrifft und die Griinde,
auf die sich die Vorinstanz stitzt, in der Art und Weise der Erflllung des
Dienstverhaltnisses durch den Beschwerdeflhrer liegen. Zudem erscheint das
Verfahren dringlich, zumal die Vorinstanz davon ausgegangen ist, es sei keine Zeit,
dem Beschwerdeflihrer vorgangig das rechtliche Gehdr zu gewéhren. Der vorliegende
Entscheid kann also ohne vorgéngige Gehdrsgewéahrung ergehen.

3.

3.1.

Die Verfahrensbeteiligten sind sich uneinig Uber die Zulassigkeit der Entbindung des
Beschwerdeflhrers von den Leitungsaufgaben im Institut, die — entsprechend den
Ausfuhrungen in der vorinstanzlichen Vernehmlassung — mit keiner Lohneinbusse
verbunden ist.
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3.2.

Weder das Universitatsgesetz noch das Universitatsstatut enthalten Regelungen zur
Streitschlichtung in personalrechtlichen Angelegenheiten. Art. 36 ff. des
Personalreglements enthalten Bestimmungen zur Konfliktregelung. Art. 37 des
Personalreglements sieht ein universitatseigenes Schlichtungsverfahren vor. Kommt
bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhaltnis keine Einigung zustande, erlasst der Rektor
gemass Art. 38 des Personalreglements eine Verfligung. Die Anordnung
personalrechtlicher Massnahmen im Sinn von Art. 75-77 PersG féllt — wie bereits
dargelegt (oben Erwéagung 2.3) — in die Zusténdigkeit des Universitatsrates, soweit sie
Dozierende — wie den Beschwerdeflhrer — betreffen (Art. 41 Ingress und lit. a des
Personalreglements). Im Ubrigen gelten die Vorschriften des Personalgesetzes und des
Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege (Art. 40 UG).

Die Universitat St. Gallen ist geméss Art. 1 Abs. 2 UG eine 6ffentlich-rechtliche Anstalt
mit eigener Rechtspersoénlichkeit. Flr deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt
gemass Art. 2 Ingress und Ziff. 1 PersG unter Vorbehalt von besonderen gesetzlichen
Bestimmungen das Personalgesetz. Mit dem Personalgesetz vom 25. Januar 2011
entfielen die Verfligungsbefugnis der Arbeitgeber und das Beschwerdeverfahren fir die
Beurteilung personalrechtlicher Streitigkeiten. Rechtsschutz bei vertraglichen
Streitigkeiten bietet nicht das Beschwerdeverfahren, sondern das Klageverfahren (vgl.
Personalgesetz, Botschaft und Entwurf der Regierung, vom 27. April 2010, in: ABI 2010
S. 1585 ff., nachfolgend: Botschaft Personalgesetz, S. 1646). Die personalrechtliche
Klage beschrankt sich aber nicht auf Streitigkeiten um Geld, sondern erfasst auch die
Uberpriifung personalrechtlicher Massnahmen des Arbeitgebers. Damit soll der
Besonderheit personalrechtlicher Entscheidungen im Bereich des Verwaltungsrechts
und deren fUr den Einzelnen oft weitreichenden Konsequenzen Rechnung getragen
werden (vgl. Botschaft Personalgesetz, S. 1647). Der — durch die
Verwaltungsrekurskommission zu beurteilenden — personalrechtlichen Klage sind nach
Art. 79 und 80 PersG personalrechtliche Massnahmen des Arbeitgebers,
ausgenommen — gegebenenfalls fristlose — Kindigungen, zugénglich. Als
personalrechtliche Massnahme féllt neben der Zuweisung anderer Aufgaben mit
Lohnkirzung die — wie beim Beschwerdefuhrer teilweise — Freistellung namentlich zum
Schutz 6ffentlicher Interessen oder aus betrieblichen Griinden (vgl. Art. 76 Ingress lit. b
Ingress und Ziffern 2 und 3 PersG) in Betracht.

3.3.
Als Massnahme personalrechtlicher Natur ist die Entbindung des Beschwerdeflhrers
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von der Institutsleitung der Beschwerde nicht zuganglich. Das Verwaltungsgericht kann
dementsprechend mangels Zusténdigkeit auf die Beschwerde nicht eintreten.

4,

Der Beschwerdeflhrer hatte — entgegen dem Anspruch gemaéss Art. 77 Ingress und
lit. b PersG, wonach der betroffene Mitarbeiter vor Anordnung einer
personalrechtlichen Massnahme Gelegenheit zur Stellungnahme erhélt — keine
Moglichkeit, sich zur Freistellung von der Institutsleitung zu dussern. Wenn die
Vorinstanz dem Beschwerdeflhrer erst nach Anordnung der Massnahme das
rechtliche Gehor einrdumt, geht sie davon aus, es bestehe Grund zu deren
superprovisorischen Anordnung. Aus dem angefochtenen Beschluss ergibt sich nicht
eindeutig, ob sie Uber die Massnahme definitiv befinden wird, sobald die
Stellungnahme des Beschwerdeflihrers vorliegt, oder ob sie damit zuwarten will, bis
auch die weiteren Untersuchungen abgeschlossen sind (vgl. lit. I. des angefochtenen
Beschlusses). Auch die Frage, ob und gegebenenfalls fir welche Dauer Massnahmen
personalrechtlicher Natur ohne die in Art. 77 PersG vorgeschriebene Anhérung der
betroffenen Person zulissig sein kénnen, ist allerdings der (direkten) Uberpriifung im
Beschwerdeverfahren vor Verwaltungsgericht nicht zuganglich.

5.

Der Beschwerdefihrer wendet sich nicht nur gegen die Freistellung von der
Institutsleitung (Ziffer 3 des Dispositivs des angefochtenen Beschlusses), sondern auch
gegen die Einsetzung des neuen Leiters (Ziffer 4 des Dispositivs des angefochtenen
Beschlusses) und gegen die Verpflichtung, letzterem die fir die Leitung des Instituts
erforderlichen Mittel herauszugeben (Ziffer 5 des Dispositivs des angefochtenen
Beschlusses).

Was die Einsetzung der neuen Leitung anbelangt, ist nicht der Beschwerdeflihrer
Adressat des angefochtenen Beschlusses. Dritte sind zur Beschwerde gegen eine den
Adressaten — vorliegend den neu eingesetzten Leiter — beglinstigende Verfigung
befugt, wenn sie in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur
Streitsache stehen und ein eigenes schutzwirdiges Interesse an der Aufhebung oder
Anderung der Verfligung haben (vgl. Geisser/Zogg, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.],
Gesetz Uber die Verwaltungsrechtspflege, Praxiskommentar, Zirich/St. Gallen 2020, N
20 zu Art. 45 VRP). Die Einsetzung der neuen Leitung als solche wirkt sich nicht tber
die Entbindung des Beschwerdeflhrers hinaus auf seine arbeitsrechtlichen Rechte und
Pflichten aus. Insoweit fehlt es dem Beschwerdeflhrer an einem schutzwirdigen
Interesse an der Anfechtung des Beschlusses (Art. 64 in Verbindung Art. 45 Abs. 1
VRP). Auch in diesem Punkt ist auf die Beschwerde nicht einzutreten. Der
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Beschwerdefiihrer bringt im Ubrigen auch nichts gegen die Person vor, welche der
Universitatsrat als daflir zustédndige Behoérde (vgl. Art. 9 Abs. 1 Ingress und lit. ¢ UG)
eingesetzt hat.

Die Verpflichtung des Beschwerdefuhrers, dem neuen Leiter sdmtliche Unterlagen und
Gegenstande, die einen Zusammenhang mit der Tatigkeit als Institutsleiter aufweisen,
zu Ubergeben, ist Teil seiner Pflicht, als Mitarbeiter die Interessen der Arbeitgeberin zu
wahren (vgl. Art. 61 Ingress und lit. a PersG) und deren Anordnungen und Weisungen
zu befolgen (vgl. Art. 8 PersG in Verbindung mit Art. 321d des Schweizerischen
Obligationenrechts, SR 220). Solche Anordnungen ergehen auch im 6ffentlichen Recht
nicht in der Form einer Verfigung. Diesbezlglich kann auf die Beschwerde ebenfalls
nicht eingetreten werden.

6.

Zusammenfassend ergibt sich, dass auf die Beschwerde nicht einzutreten ist. Der
Gegenstand des Beschlusses, gegen den sich der Beschwerdefiihrer an das
Verwaltungsgericht wandte, ist vorsorglicher Natur. Die Beurteilung von Beschwerden
gegen vorsorgliche Massnahmen fallt in die Zustandigkeit eines haupt- oder
teilamtlichen Mitglieds des Verwaltungsgerichts (Art. 60 Abs. 1 Ingress und lit. a VRP).
Uber das Nichteintreten verfiigt dementsprechend die verfahrensleitende
Abteilungsprésidentin (Art. 4 Abs. 3 Satz 1 des Reglements Uber die Organisation und
den Geschéftsgang des Verwaltungsgerichts; sGS 941.22).

7.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die amtlichen Kosten vom Beschwerdefuhrer,
dessen prozessuale Stellung vom Nichteintreten betroffen ist, zu tragen (Art. 95 Abs. 1
VRP, R. von Rappard-Hirt, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.0., N 5 zu Art. 95
VRP). Eine Entscheidgebtihr von CHF 2'000 erscheint angemessen (Art. 7 Ziff. 212 der
Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Sie ist mit dem vom Beschwerdeflihrer in der
gleichen Hohe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.

Sowohl der Beschwerdeflhrer als auch die Vorinstanz stellen ihre Antrage unter
Entschadigungsfolge. Der Beschwerdeflhrer unterliegt und hat dementsprechend
keinen Anspruch auf die Entschadigung seiner ausseramtlichen Kosten (Art. 98 Abs. 1
und Art. 98°' VRP). Die Vorinstanz obsiegt zwar und liess sich im
Beschwerdeverfahren berufsmassig vertreten. Sie handelt jedoch in ihrem
Zustandigkeitsbereich und hat deshalb nach der stdndigen verwaltungsgerichtlichen
Rechtsprechung im Beschwerdeverfahren keinen Anspruch auf Entschadigung (vgl. A.
Linder, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], a.a.0., N 20 zu Art. 98°S VRP). Die Antrdge
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sind dementsprechend abzuweisen und flir das Beschwerdeverfahren keine
ausseramtlichen Entschédigungen zuzusprechen.

Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.

Der Beschwerdeflhrer tragt die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von
CHF 2'000. Sie sind durch den von ihm in der gleichen Hohe geleisteten
Kostenvorschuss gedeckt.

3.
Ausseramtliche Kosten werden nicht entschadigt.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 11/11



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Verwaltungsgericht, 29.06.2023
	Personalrecht, Art. 71e lit. a VRP. Mit der sofortigen – vorsorglichen – Entbindung des Beschwerdeführers von der Leitung des Instituts und der Verpflichtung, von jeglichen Handlungen, die das Institut verpflich-ten, abzusehen und der neu mit der Leitung betrauten Person sämtliche Unterlagen und Gegenstände, die mit der Tätigkeit als Institutsleiter zusammenhängen, zu übergeben, hat der Universitätsrat eine Massnahme personalrechtlicher Natur getroffen. Sie ist der Beschwerde an das Verwaltungsgericht nicht zugänglich. Hinsichtlich der Einsetzung eines neuen Institutsleiters fehlt es dem Beschwerdeführer an einem schutzwürdigen Interesse. Die Verpflichtung des Beschwerdeführers, dem neuen Leiter sämtliche Unter-lagen und Gegenstände zu übergeben, die einen Zusammenhang mit der Tätigkeit als Institutsleiter aufweisen, ist Teil seiner Pflichten als Arbeitnehmer. Solche Anordnungen ergehen auch im öffentlichen Recht nicht in der Form einer Verfügung. Die Verwaltungsgerichtspräsidentin tritt auf die Beschwerde nicht ein. (Verwaltungsgericht, B 2023/119).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


		2024-05-28T00:58:30+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



